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Art. 159 
Werden die Geschäfte einer Gesellschaft, die nach ausländischem 
Recht gegründet worden ist, in der Schweiz oder von der Schweiz 
aus geführt, so untersteht die Haftung der für sie handelnden Perso-
nen schweizerischem Recht. 

Art. 160 
1 Eine Gesellschaft mit Sitz im Ausland kann in der Schweiz eine 
Zweigniederlassung haben. Diese untersteht schweizerischem Recht. 
2 Die Vertretungsmacht einer solchen Zweigniederlassung richtet 
sich nach schweizerischem Recht. Mindestens eine zur Vertretung 
befugte Person muss in der Schweiz Wohnsitz haben und im Han-
delsregister eingetragen sein. 
3 Der Bundesrat erlässt die näheren Vorschriften über die Pflicht zur 
Eintragung in das Handelsregister. 

Art. 161 
1 Eine ausländische Gesellschaft kann sich ohne Liquidation und 
Neugründung dem schweizerischen Recht unterstellen, wenn das 
ausländische Recht es gestattet, die Gesellschaft die Voraussetzun-
gen des ausländischen Rechts erfüllt und die Anpassung an eine 
schweizerische Rechtsform möglich ist. 
2 Der Bundesrat kann die Unterstellung unter das schweizerische 
Recht auch ohne Berücksichtigung des ausländischen Rechts zulas-
sen, insbesondere wenn erhebliche schweizerische Interessen es 
erfordern. 

Art. 162 
1 Eine Gesellschaft, die nach schweizerischem Recht eintragungs-
pflichtig ist, untersteht schweizerischem Recht, sobald sie nachweist, 
dass sie den Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit in die Schweiz ver-
legt und sich dem schweizerischen Recht angepasst hat. 
2 Eine Gesellschaft, die nach schweizerischem Recht nicht eintra-
gungspflichtig ist, untersteht dem schweizerischen Recht, sobald der 
Wille, dem schweizerischen Recht zu unterstehen, deutlich erkenn-
bar ist, eine genügende Beziehung zur Schweiz besteht und die 
Anpassung an das schweizerische Recht erfolgt ist. 

  

33 Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Fusionsgesetzes vom 3. Okt. 2003, in Kraft seit  
1. Juli 2004 (SR 221.301). 

34 Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Fusionsgesetzes vom 3. Okt. 2003, in Kraft seit  
1. Juli 2004 (SR 221.301). 
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3 Eine Kapitalgesellschaft hat vor der Eintragung durch den Bericht 
eines zugelassenen Revisionsexperten im Sinne des Revisions-
aufsichtsgesetzes vom 16. Dezember 200535 nachzuweisen, dass ihr 
Grundkapital nach schweizerischem Recht gedeckt ist.36 

Art. 16337 
1 Eine schweizerische Gesellschaft kann sich ohne Liquidation und 
Neugründung dem ausländischen Recht unterstellen, wenn die 
Voraussetzungen nach schweizerischem Recht erfüllt sind und sie 
nach dem ausländischen Recht fortbesteht. 
2 Die Gläubiger sind unter Hinweis auf die bevorstehende Änderung 
des Gesellschaftsstatuts öffentlich zur Anmeldung ihrer Forderungen 
aufzufordern. Artikel 46 des Fusionsgesetzes vom 3. Oktober 200338 
findet sinngemäss Anwendung. 
3 Die Bestimmungen über vorsorgliche Schutzmassnahmen im Falle 
internationaler Konflikte im Sinne von Artikel 61 des Landesversor-
gungsgesetzes vom 8. Oktober 198239 sind vorbehalten. 

Art. 163a40 
1 Eine schweizerische Gesellschaft kann eine ausländische Gesell-
schaft übernehmen (Immigrationsabsorption) oder sich mit ihr zu 
einer neuen schweizerischen Gesellschaft zusammenschliessen 
(Immigrationskombination), wenn das auf die ausländische Gesell-
schaft anwendbare Recht dies gestattet und dessen Voraussetzungen 
erfüllt sind. 
2 Im Übrigen untersteht die Fusion dem schweizerischen Recht. 

Art. 163b41 
1 Eine ausländische Gesellschaft kann eine schweizerische Gesell-
schaft übernehmen (Emigrationsabsorption) oder sich mit ihr zu 
einer neuen ausländischen Gesellschaft zusammenschliessen (Emig-
rationskombination), wenn die schweizerische Gesellschaft nach-
weist, dass: 

  

35 SR 221.302 
36 Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie 

Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

37 Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Fusionsgesetzes vom 3. Okt. 2003, in Kraft seit  
1. Juli 2004 (SR 221.301). 

38 SR 221.301 
39 SR 531 
40 Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des Fusionsgesetzes vom 3. Okt. 2003, in Kraft seit  

1. Juli 2004 (SR 221.301). 
41 Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des Fusionsgesetzes vom 3. Okt. 2003, in Kraft seit  

1. Juli 2004 (SR 221.301). 
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a. mit der Fusion ihre Aktiven und Passiven auf die ausländi-
sche Gesellschaft übergehen; und 

b. die Anteils- oder Mitgliedschaftsrechte in der ausländischen 
Gesellschaft angemessen gewahrt bleiben. 

2 Die schweizerische Gesellschaft hat alle Vorschriften des schwei-
zerischen Rechts zu erfüllen, die für die übertragende Gesellschaft 
gelten. 
3 Die Gläubiger sind unter Hinweis auf die bevorstehende Fusion in 
der Schweiz öffentlich zur Anmeldung ihrer Ansprüche aufzufor-
dern. Artikel 46 des Fusionsgesetzes vom 3. Oktober 200342 findet 
sinngemäss Anwendung. 
4 Im Übrigen untersteht die Fusion dem Recht der übernehmenden 
ausländischen Gesellschaft. 

Art. 163c43 
1 Der Fusionsvertrag hat den zwingenden gesellschaftsrechtlichen 
Vorschriften der auf die beteiligten Gesellschaften anwendbaren 
Rechte mit Einschluss der Formvorschriften zu entsprechen. 
2 Im Übrigen untersteht der Fusionsvertrag dem von den Parteien 
gewählten Recht. Bei Fehlen einer Rechtswahl untersteht der Fusi-
onsvertrag dem Recht des Staates, mit dem er am engsten zusam-
menhängt. Es wird vermutet, der engste Zusammenhang bestehe mit 
dem Staat, dessen Rechtsordnung die übernehmende Gesellschaft 
untersteht. 

Art. 163d44 
1 Auf die Spaltung und die Vermögensübertragung, an welchen eine 
schweizerische und eine ausländische Gesellschaft beteiligt sind, 
finden die Vorschriften dieses Gesetzes über die Fusion sinngemäss 
Anwendung. Artikel 163b Absatz 3 findet keine Anwendung auf die 
Vermögensübertragung. 
2 Im Übrigen unterstehen die Spaltung und die Vermögensübertra-
gung dem Recht der sich spaltenden oder der ihr Vermögen auf 
einen anderen Rechtsträger übertragenden Gesellschaft. 
3 Auf den Spaltungsvertrag findet unter den Voraussetzungen von 
Artikel 163c Absatz 2 vermutungsweise das Recht der sich spalten-
den Gesellschaft Anwendung. Das gilt sinngemäss auch für den 
Übertragungsvertrag. 
  

42 SR 221.301 
43 Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des Fusionsgesetzes vom 3. Okt. 2003, in Kraft seit  

1. Juli 2004 (SR 221.301). 
44 Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des Fusionsgesetzes vom 3. Okt. 2003, in Kraft seit  

1. Juli 2004 (SR 221.301). 
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Art. 16445 
1 Eine im schweizerischen Handelsregister eingetragene Gesellschaft 
kann nur gelöscht werden, wenn durch einen Bericht eines zugelas-
senen Revisionsexperten bestätigt wird, dass die Forderungen der 
Gläubiger im Sinne von Artikel 46 des Fusionsgesetzes vom 
3. Oktober 200346 sichergestellt oder erfüllt worden sind oder dass 
die Gläubiger mit der Löschung einverstanden sind.47 
2 Übernimmt eine ausländische Gesellschaft eine schweizerische, 
schliesst sie sich mit ihr zu einer neuen ausländischen Gesellschaft 
zusammen oder spaltet sich eine schweizerische Gesellschaft in 
ausländische Gesellschaften auf, so muss überdies: 

a. nachgewiesen werden, dass die Fusion oder die Spaltung 
gemäss dem auf die ausländische Gesellschaft anwendbaren 
Recht rechtsgültig geworden ist; und 

b.48 ein zugelassener Revisionsexperte bestätigen, dass die aus-
ländische Gesellschaft den anspruchsberechtigten Gesell-
schaftern der schweizerischen Gesellschaft die Anteils- oder 
Mitgliedschaftsrechte eingeräumt oder eine allfällige Aus-
gleichszahlung oder Abfindung ausgerichtet oder sicher-
gestellt hat. 

Art. 164a49 
1 Übernimmt eine ausländische Gesellschaft eine schweizerische, 
schliesst sie sich mit ihr zu einer neuen ausländischen Gesellschaft 
zusammen oder spaltet sich eine schweizerische Gesellschaft in 
ausländische Gesellschaften auf, so kann die Klage auf Überprüfung 
der Anteils- oder Mitgliedschaftsrechte gemäss Artikel 105 des 
Fusionsgesetzes vom 3. Oktober 200350 auch am schweizerischen 
Sitz des übertragenden Rechtsträgers erhoben werden. 
2 Der bisherige Betreibungsort und Gerichtsstand in der Schweiz 
bleibt bestehen, bis die Forderungen der Gläubiger oder Anteilsin-
haber sichergestellt oder befriedigt sind. 

  

45 Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Fusionsgesetzes vom 3. Okt. 2003, in Kraft seit  
1. Juli 2004 (SR 221.301). 

46 SR 221.301 
47 Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie 

Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

48 Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie 
Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

49 Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des Fusionsgesetzes vom 3. Okt. 2003, in Kraft seit  
1. Juli 2004 (SR 221.301). 

50 SR 221.301 
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Art. 164b51 
Die Unterstellung einer ausländischen Gesellschaft unter eine andere 
ausländische Rechtsordnung und die Fusion, Spaltung und Vermö-
gensübertragung zwischen ausländischen Gesellschaften werden in 
der Schweiz als gültig anerkannt, wenn sie nach den beteiligten 
Rechtsordnungen gültig sind. 

Art. 165 
1 Ausländische Entscheidungen über gesellschaftsrechtliche Ansprü-
che werden in der Schweiz anerkannt, wenn sie im Staat ergangen 
sind: 

a. in dem die Gesellschaft ihren Sitz hat, oder wenn sie dort an-
erkannt werden und der Beklagte seinen Wohnsitz nicht in 
der Schweiz hatte, oder 

b. in dem der Beklagte seinen Wohnsitz oder seinen gewöhn-
lichen Aufenthalt hat. 

2 Ausländische Entscheidungen über Ansprüche aus öffentlicher 
Ausgabe von Beteiligungspapieren und Anleihen aufgrund von Pro-
spekten, Zirkularen und ähnlichen Bekanntmachungen werden in der 
Schweiz anerkannt, wenn sie im Staat ergangen sind, in dem der 
Ausgabeort der Beteiligungspapiere oder Anleihen liegt und der 
Beklagte seinen Wohnsitz nicht in der Schweiz hatte. 

11. Kapitel: Konkurs und Nachlassvertrag 

Art. 166 
1 Ein ausländisches Konkursdekret, das am Wohnsitz des Schuldners 
ergangen ist, wird auf Antrag der ausländischen Konkursverwaltung 
oder eines Konkursgläubigers anerkannt: 

a. wenn das Dekret im Staat, in dem es ergangen ist, vollstreck-
bar ist; 

b. wenn kein Verweigerungsgrund nach Artikel 27 vorliegt, 
und 

c. wenn der Staat, in dem das Dekret ergangen ist, Gegenrecht 
hält. 

2 Hat der Schuldner eine Zweigniederlassung in der Schweiz, so ist 
ein Verfahren nach Artikel 50 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 

  

51 Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des Fusionsgesetzes vom 3. Okt. 2003, in Kraft seit  
1. Juli 2004 (SR 221.301). 

52 Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Fusionsgesetzes vom 3. Okt. 2003, in Kraft seit  
1. Juli 2004 (SR 221.301). 
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11. April 188953 über Schuldbetreibung- und Konkurs bis zur 
Rechtskraft des Kollokationsplanes nach Artikel 172 dieses Gesetzes 
zulässig. 

Art. 167 
1 Ein Antrag auf Anerkennung des ausländischen Konkursdekrets ist 
an das zuständige Gericht am Ort des Vermögens in der Schweiz zu 
richten. Artikel 29 ist sinngemäss anwendbar. 
2 Befindet sich Vermögen an mehreren Orten, so ist das zuerst ange-
rufene Gericht zuständig. 
3 Forderungen des Gemeinschuldners gelten als dort gelegen, wo der 
Schuldner des Gemeinschuldners seinen Wohnsitz hat. 

Art. 168 
Sobald die Anerkennung des ausländischen Konkursdekrets bean-
tragt ist, kann das Gericht auf Begehren des Antragstellers die si-
chernden Massnahmen nach den Artikeln 162–165 und 170 des 
Bundesgesetzes vom 11. April 188954 über Schuldbetreibung- und 
Konkurs anordnen. 

Art. 169 
1 Die Entscheidung über die Anerkennung des ausländischen Kon-
kursdekrets wird veröffentlicht. 
2 Diese Entscheidung wird dem Betreibungsamt, dem Konkursamt, 
dem Grundbuchamt und dem Handelsregister am Ort des Vermögens 
sowie gegebenenfalls dem eidgenössischen Institut für geistiges 
Eigentum55 mitgeteilt. Das Gleiche gilt für den Abschluss und die 
Einstellung des Konkursverfahrens sowie für den Widerruf des Kon-
kurses. 

Art. 170 
1 Die Anerkennung des ausländischen Konkursdekrets zieht, soweit 
dieses Gesetz nichts anderes vorsieht, für das in der Schweiz gelege-
ne Vermögen des Schuldners die konkursrechtlichen Folgen des 
schweizerischen Rechts nach sich. 
2 Die Fristen nach schweizerischem Recht beginnen mit der Ver-
öffentlichung der Entscheidung über die Anerkennung. 
3 Es wird weder eine Gläubigerversammlung noch ein Gläubigeraus-
schuss gebildet. 
  

53 SR 281.1 
54 SR 281.1 
55 Bezeichnung gemäss nicht veröffentlichtem BRB vom 19. Dez. 1997. 
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Art. 171 
Die Anfechtungsklage untersteht den Artikeln 285–292 des Bundes-
gesetzes vom 11. April 188956 über Schuldbetreibung- und Konkurs. 
Sie kann auch durch die ausländische Konkursverwaltung oder durch 
einen dazu berechtigten Konkursgläubiger erhoben werden. 

Art. 172 
1 In den Kollokationsplan werden nur aufgenommen: 

a. die pfandversicherten Forderungen nach Artikel 219 des 
Bundesgesetzes vom 11. April 188957 über Schuldbetrei-
bung- und Konkurs, und 

b.58 die nicht pfandgesicherten, aber privilegierten Forderungen 
von Gläubigern mit Wohnsitz in der Schweiz. 

2 Zur Kollokationsklage nach Artikel 250 des Bundesgesetzes vom 
11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs sind nur Gläubi-
ger nach Absatz 1 berechtigt. 
3 Ist ein Gläubiger in einem ausländischen Verfahren, das mit dem 
Konkurs in Zusammenhang steht, teilweise befriedigt worden, so ist 
dieser Teil nach Abzug der ihm entstandenen Kosten im schweizeri-
schen Verfahren auf die Konkursdividende anzurechnen. 

Art. 173 
1 Bleibt nach Befriedigung der Gläubiger gemäss Artikel 172 Ab-
satz 1 dieses Gesetzes ein Überschuss, so wird dieser der ausländi-
schen Konkursverwaltung oder den berechtigten Konkursgläubigern 
zur Verfügung gestellt. 
2 Der Überschuss darf erst zur Verfügung gestellt werden, wenn der 
ausländische Kollokationsplan anerkannt worden ist. 
3 Für die Anerkennung des ausländischen Kollokationsplanes ist das 
schweizerische Gericht zuständig, welches das ausländische Kon-
kursdekret anerkannt hat. Es überprüft insbesondere, ob die Forde-
rungen von Gläubigern mit Wohnsitz in der Schweiz im ausländi-
schen Kollokationsplan angemessen berücksichtigt worden sind. 
Diese Gläubiger werden angehört. 

  

56 SR 281.1 
57 SR 281.1 
58 Fassung gemäss Anhang Ziff. 22 des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 

(AS 1995 1227 1307; BBl 1991 III 1). 
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Art. 174 
1 Wird der ausländische Kollokationsplan nicht anerkannt, so ist ein 
Überschuss an die Gläubiger der dritten Klasse mit Wohnsitz in der 
Schweiz gemäss Artikel 219 Absatz 4 des Bundesgesetzes vom 
11. April 188959 über Schuldbetreibung und Konkurs zu verteilen.60 
2 Das Gleiche gilt, wenn der Kollokationsplan nicht innert der vom 
Richter angesetzten Frist zur Anerkennung vorgelegt wird. 

Art. 175 
Eine von der zuständigen ausländischen Behörde ausgesprochene 
Genehmigung eines Nachlassvertrages oder eines ähnlichen Verfah-
rens wird in der Schweiz anerkannt. Die Artikel 166–170 gelten 
sinngemäss. Die Gläubiger mit Wohnsitz in der Schweiz werden 
angehört. 

12. Kapitel: Internationale Schiedsgerichtsbarkeit 

Art. 176 
1 Die Bestimmungen dieses Kapitels gelten für Schiedsgerichte mit 
Sitz in der Schweiz, sofern beim Abschluss der Schiedsvereinbarung 
wenigstens eine Partei ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Auf-
enthalt nicht in der Schweiz hatte. 
2 Die Bestimmungen dieses Kapitels gelten nicht, wenn die Parteien 
schriftlich die Anwendung dieses Kapitels ausgeschlossen und die 
ausschliessliche Anwendung der kantonalen Bestimmungen über die 
Schiedsgerichtsbarkeit vereinbart haben. 
3 Der Sitz des Schiedsgerichts wird von den Parteien oder der von 
ihnen benannten Schiedsgerichtsinstitution, andernfalls von den 
Schiedsrichtern bezeichnet. 

Art. 177 
1 Gegenstand eines Schiedsverfahrens kann jeder vermögensrecht-
liche Anspruch sein. 
2 Ist eine Partei ein Staat, ein staatlich beherrschtes Unternehmen 
oder eine staatlich kontrollierte Organisation, so kann sie nicht unter 
Berufung auf ihr eigenes Recht ihre Parteifähigkeit im Schiedsver-
fahren oder die Schiedsfähigkeit einer Streitsache in Frage stellen, 
die Gegenstand der Schiedsvereinbarung ist. 

  

59 SR 281.1 
60 Fassung gemäss Anhang Ziff. 22 des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 

(AS 1995 1227 1307; BBl 1991 III 1). 
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Art. 178 
1 Die Schiedsvereinbarung hat schriftlich, durch Telegramm, Telex, 
Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung zu erfolgen, 
die den Nachweis der Vereinbarung durch Text ermöglicht. 
2 Die Schiedsvereinbarung ist im Übrigen gültig, wenn sie dem von 
den Parteien gewählten, dem auf die Streitsache, insbesondere dem 
auf den Hauptvertrag anwendbaren oder dem schweizerischen Recht 
entspricht. 
3 Gegen eine Schiedsvereinbarung kann nicht eingewendet werden, 
der Hauptvertrag sei ungültig oder die Schiedsvereinbarung beziehe 
sich auf einen noch nicht entstandenen Streit. 

Art. 179 
1 Die Schiedsrichter werden gemäss der Vereinbarung der Parteien 
ernannt, abberufen oder ersetzt. 
2 Fehlt eine solche Vereinbarung, so kann der Richter am Sitz des 
Schiedsgerichts angerufen werden; er wendet sinngemäss die Be-
stimmungen des kantonalen Rechts über die Ernennung, Abberufung 
oder Ersetzung von Schiedsrichtern an. 
3 Ist ein staatlicher Richter mit der Ernennung eines Schiedsrichters 
betraut, so muss er diesem Begehren stattgeben, es sei denn, eine 
summarische Prüfung ergebe, dass zwischen den Parteien keine 
Schiedsvereinbarung besteht. 

Art. 180 
1 Ein Schiedsrichter kann abgelehnt werden: 

a. wenn er nicht den von den Parteien vereinbarten Anforderun-
gen entspricht; 

b. wenn ein in der von den Parteien vereinbarten Verfah-
rensordnung enthaltener Ablehnungsgrund vorliegt, oder 

c. wenn Umstände vorliegen, die Anlass zu berechtigten Zwei-
feln an seiner Unabhängigkeit geben. 

2 Eine Partei kann einen Schiedsrichter, den sie ernannt hat oder an 
dessen Ernennung sie mitgewirkt hat, nur aus Gründen ablehnen, 
von denen sie erst nach dessen Ernennung Kenntnis erhalten hat. 
Vom Ablehnungsgrund ist dem Schiedsgericht sowie der anderen 
Partei unverzüglich Mitteilung zu machen. 
3 Soweit die Parteien das Ablehnungsverfahren nicht geregelt haben, 
entscheidet im Bestreitungsfalle der Richter am Sitz des Schieds-
gerichts endgültig. 
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Art. 181 
Das Schiedsverfahren ist hängig, sobald eine Partei mit einem 
Rechtsbegehren den oder die in der Schiedsvereinbarung bezeichne-
ten Schiedsrichter anruft oder, wenn die Vereinbarung keinen 
Schiedsrichter bezeichnet, sobald eine Partei das Verfahren zur Bil-
dung des Schiedsgerichts einleitet. 

Art. 182 
1 Die Parteien können das schiedsrichterliche Verfahren selber oder 
durch Verweis auf eine schiedsgerichtliche Verfahrensordnung 
regeln; sie können es auch einem Verfahrensrecht ihrer Wahl unter-
stellen. 
2 Haben die Parteien das Verfahren nicht selber geregelt, so wird die-
ses, soweit nötig, vom Schiedsgericht festgelegt, sei es direkt, sei es 
durch Bezugnahme auf ein Gesetz oder eine schiedsgerichtliche Ver-
fahrensordnung. 
3 Unabhängig vom gewählten Verfahren muss das Schiedsgericht in 
allen Fällen die Gleichbehandlung der Parteien sowie ihren An-
spruch auf rechtliches Gehör in einem kontradiktorischen Verfahren 
gewährleisten. 

Art. 183 
1 Haben die Parteien nichts anderes vereinbart, so kann das Schieds-
gericht auf Antrag einer Partei vorsorgliche oder sichernde Mass-
nahmen anordnen. 
2 Unterzieht sich der Betroffene nicht freiwillig der angeordneten 
Massnahme, so kann das Schiedsgericht den staatlichen Richter um 
Mitwirkung ersuchen; dieser wendet sein eigenes Recht an. 
3 Das Schiedsgericht oder der staatliche Richter können die Anord-
nung vorsorglicher oder sichernder Massnahmen von der Leistung 
angemessener Sicherheiten abhängig machen. 

Art. 184 
1 Das Schiedsgericht nimmt die Beweise selber ab. 
2 Ist für die Durchführung des Beweisverfahrens staatliche Rechts-
hilfe erforderlich, so kann das Schiedsgericht oder eine Partei mit 
Zustimmung des Schiedsgerichtes den staatlichen Richter am Sitz 
des Schiedsgerichtes um Mitwirkung ersuchen; dieser wendet sein 
eigenes Recht an. 
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Art. 185 
Ist eine weitere Mitwirkung des staatlichen Richters erforderlich, so 
ist der Richter am Sitz des Schiedsgerichts zuständig. 

Art. 186 
1 Das Schiedsgericht entscheidet selbst über seine Zuständigkeit. 
1bis Es entscheidet über seine Zuständigkeit ungeachtet einer bereits 
vor einem staatlichen Gericht oder einem anderen Schiedsgericht 
hängigen Klage über denselben Gegenstand zwischen denselben 
Parteien, es sei denn, dass beachtenswerte Gründe ein Aussetzen des 
Verfahrens erfordern.61 
2 Die Einrede der Unzuständigkeit ist vor der Einlassung auf die 
Hauptsache zu erheben. 
3 Das Schiedsgericht entscheidet über seine Zuständigkeit in der 
Regel durch Vorentscheid. 

Art. 187 
1 Das Schiedsgericht entscheidet die Streitsache nach dem von den 
Parteien gewählten Recht oder, bei Fehlen einer Rechtswahl, nach 
dem Recht, mit dem die Streitsache am engsten zusammenhängt. 
2 Die Parteien können das Schiedsgericht ermächtigen, nach Billig-
keit zu entscheiden. 

Art. 188 
Haben die Parteien nichts anderes vereinbart, so kann das Schieds-
gericht Teilentscheide treffen. 

Art. 189 
1 Der Entscheid ergeht nach dem Verfahren und in der Form, welche 
die Parteien vereinbart haben. 
2 Fehlt eine solche Vereinbarung, so wird er mit Stimmenmehrheit 
gefällt oder, falls sich keine Stimmenmehrheit ergibt, durch den Prä-
sidenten des Schiedsgerichts. Der Entscheid ist schriftlich abzufas-
sen, zu begründen, zu datieren und zu unterzeichnen. Es genügt die 
Unterschrift des Präsidenten. 

  

61 Eingefügt durch  Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (Schiedsgerichtsbarkeit. 
Zuständigkeit), in Kraft seit 1. März 2007 (AS 2007 387 388; BBl 2006 4677 4691). 
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Art. 190 
1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig. 
2 Der Entscheid kann nur angefochten werden: 

a. wenn der Einzelschiedsrichter vorschriftswidrig ernannt oder 
das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wur-
de; 

b. wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder 
unzuständig erklärt hat; 

c. wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, 
die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegeh-
ren unbeurteilt gelassen hat; 

d. wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder 
der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde; 

e. wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist. 
3 Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b 
genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist be-
ginnt mit der Zustellung des Vorentscheides. 

Art. 19162 
Einzige Beschwerdeinstanz ist das schweizerische Bundesgericht. 
Das Verfahren richtet sich nach Artikel 77 des Bundesgerichts-
gesetzes vom 17. Juni 200563. 

Art. 192 
1 Hat keine der Parteien Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt oder 
eine Niederlassung in der Schweiz, so können sie durch eine aus-
drückliche Erklärung in der Schiedsvereinbarung oder in einer spä-
teren schriftlichen Übereinkunft die Anfechtung der Schiedsent-
scheide vollständig ausschliessen; sie können auch nur einzelne 
Anfechtungsgründe gemäss Artikel 190 Absatz 2 ausschliessen. 
2 Haben die Parteien eine Anfechtung der Entscheide vollständig 
ausgeschlossen und sollen die Entscheide in der Schweiz vollstreckt 
werden, so gilt das New Yorker Übereinkommen vom 10. Juni 
195864 über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer 
Schiedssprüche sinngemäss. 

  

62 Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005,  
in Kraft seit 1. Jan. 2007 (SR 173.110). 

63 SR 173.110 
64 SR 0.277.12 
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Art. 193 
1 Jede Partei kann auf ihre Kosten beim schweizerischen Gericht am 
Sitz des Schiedsgerichts eine Ausfertigung des Entscheides hinter-
legen. 
2 Auf Antrag einer Partei stellt das Gericht eine Vollstreckbarkeits-
bescheinigung aus. 
3 Auf Antrag einer Partei bescheinigt das Schiedsgericht, dass der 
Schiedsspruch nach den Bestimmungen dieses Gesetzes ergangen 
ist; eine solche Bescheinigung ist der gerichtlichen Hinterlegung 
gleichwertig. 

Art. 194 
Für die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprü-
che gilt das New Yorker Übereinkommen vom 10. Juni 195865 über 
die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche. 

13. Kapitel: Schlussbestimmungen 
1. Abschnitt:  
Aufhebung und Änderung des geltenden Bundesrechts 

Art. 195 
Die Aufhebung und Änderung des geltenden Bundesrechts stehen im 
Anhang; dieser ist Bestandteil des Gesetzes. 

2. Abschnitt: Übergangsbestimmungen 

Art. 196 
1 Die rechtlichen Wirkungen von Sachverhalten oder Rechtsvorgän-
gen, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes entstanden und abgeschlos-
sen sind, beurteilen sich nach bisherigem Recht. 
2 Die rechtlichen Wirkungen von Sachverhalten oder Rechtsvorgän-
gen, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes entstanden, aber auf Dauer 
angelegt sind, beurteilen sich nach bisherigem Recht. Mit dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes richtet sich die Wirkung nach neuem 
Recht. 

  

65 SR 0.277.12 
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Art. 197 
1 Für Klagen oder Begehren, die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes 
hängig sind, bleiben die angerufenen schweizerischen Gerichte oder 
Behörden zuständig, auch wenn nach diesem Gesetz ihre Zuständig-
keit nicht mehr begründet ist. 
2 Klagen oder Begehren, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
von schweizerischen Gerichten oder Behörden mangels Zuständig-
keit zurückgewiesen wurden, können nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes erneut erhoben werden, wenn nach diesem Gesetz eine 
Zuständigkeit begründet ist und der Rechtsanspruch noch geltend 
gemacht werden kann. 

Art. 198 
Für Klagen oder Begehren, die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes in 
erster Instanz hängig sind, bestimmt sich das anwendbare Recht nach 
diesem Gesetz. 

Art. 199 
Für Begehren auf Anerkennung oder Vollstreckung ausländischer 
Entscheide, die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes hängig sind, rich-
ten sich die Voraussetzungen der Anerkennung oder Vollstreckung 
nach diesem Gesetz. 

3. Abschnitt: Referendum und Inkrafttreten 

Art. 200 
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 

Datum des Inkrafttretens: 1. Januar 198966 
 

  

66 BRB vom 27. Okt. 1988 (AS 1988 1831) 
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Anhang 

Aufhebung und Änderung des geltenden Bundesrechts 

I. Aufhebung des geltenden Bundesrechts 

Es werden aufgehoben: 
a. das Bundesgesetz vom 25. Juni 189167 betreffend die zivilrechtlichen Ver-

hältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter; 
b. Artikel 418b Absatz 2 des Obligationenrechts68; 
c. Artikel 14 der Schluss- und Übergangsbestimmungen zum Obligationen-

recht; 
d. Artikel 85 des Strassenverkehrsgesetzes vom 19. Dezember 195869; 
e. Artikel 30 des Bundesgesetzes vom 26. September 189070 betreffend den 

Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der Auszeichnungen; 
f. Artikel 14 Absatz 3 des Bundesgesetzes vom 30. März 190071 betreffend die 

gewerblichen Muster und Modelle; 
g. Artikel 41 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. März 197572 über den 

Schutz von Pflanzenzüchtungen. 

  

67 [BS 2 737; AS 1972 2819 Ziff. II 1, 1977 237 Ziff. II 1, 1986 122 Ziff. II 1] 
68 SR 220 
69 SR 741.01 
70 [BS 2 845; AS 1951 903 Art. 1, 1971 1617, 1992 288 Anhang Ziff. 8.  

AS 1993 274 Art. 74] 
71 [BS 2 881; AS 1962 459, 1988 1776 Anhang Ziff. I Bst. f, 1992 288 Anhang Ziff. 9,  

1995 1784 5050 Anhang Ziff. 3. AS 2002 1456 Anhang Ziff. 1] 
72 SR 232.16 
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II. Änderung des geltenden Bundesrechts 

1. Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 194373 

Art. 43 Randtitel und Abs. 1 
… 

Art. 43a 
… 

Art. 48 Abs. 1bis 
… 

Art. 49 
… 

Art. 50 Abs. 1bis 
… 

Art. 55 Abs. 1 Bst. c 
… 

Art. 60 Abs. 1 Bst. c 
… 

Art. 61 Abs. 1 
… 

  

73 [BS 3 531; AS 1948 485 Art. 86, 1955 871 Art. 118, 1959 902, 1969 737 Art. 80 Bst. b 
767, 1977 237 Ziff. II 3 862 Art. 52 Ziff. 2 1323 Ziff. III, 1978 688 Art. 88 Ziff. 3 1450, 
1979 42, 1980 31 Ziff. IV 1718 Art. 52 Ziff. 2 1819 Art. 12 Abs. 1, 1982 1676 Anhang 
Ziff. 13, 1983 1886 Art. 36 Ziff. 1, 1986 926 Art. 59 Ziff. 1, 1987 226 Ziff. II 1 1665  
Ziff. II, 1989 504 Art. 33 Bst. a, 1990 938 Ziff. III Abs. 5, 1992 288, 1993 274 Art. 75 
Ziff. 1 1945 Anhang Ziff. 1, 1995 1227 Anhang Ziff. 3 4093 Anhang Ziff. 4, 1996 508 
Art. 36 750 Art. 17 1445 Anhang Ziff. 2 1498 Anhang Ziff. 2, 1997 1155 Anhang Ziff. 6 
2465 Anhang Ziff. 5, 1998 2847 Anhang Ziff. 3 3033 Anhang Ziff. 2, 1999 1118 Anhang 
Ziff. 1 3071 Ziff. I 2, 2000 273 Anhang Ziff. 6 416 Ziff. I 2 505 Ziff. I 1 2355 Anhang 
Ziff. 1 2719, 2001 114 Ziff. I 4 894 Art. 40 Ziff. 3 1029 Art. 11 Abs. 2, 2002 863 Art. 35 
1904 Art. 36 Ziff. 1 2767 Ziff. II 3988 Anhang Ziff. 1, 2003 2133 Anhang Ziff. 7 3543 
Anhang Ziff. II 4 Bst. a 4557 Anhang Ziff. II 1, 2004 1985 Anhang Ziff. II 1 4719  
Anhang Ziff. II 1, 2005 5685 Anhang Ziff. 7. AS 2006 1205 Art. 131 Abs. 1] 
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Art. 68 Abs. 1 und 1bis 
… 

Art. 85 Bst. c 
… 

2. Bundesgesetz vom 25. Juni 195474 betreffend die Erfindungspatente 

Art. 75 Abs. 1 Bst. b 
… 

3. Bundeszivilprozess vom 4. Dezember 194775 

Art. 2 Abs. 2 
… 

  

74 SR 232.14. Die hiernach aufgeführte Änd. ist eingefügt im genannten BG. 
75 SR 273. Die hiernach aufgeführte Änd. ist eingefügt im genannten BG. 


